
OAMV Ostschweizer Akkordeon-Musikverband 
„Bewertungsmodus 2014“ 

 

 
Für das Ostschweizer Akkordeon-Musikfest OAMF 2014 in Sirnach wurden an der 
Präsidenten-/Dirigentenkonferenz vom 30. August 2013 folgende Modalitäten festgesetzt: 
 
 
Es werden 3 Experten eingesetzt. 
 
Die Bewertung wird von 2 Experten vorgenommen. 
 
Der dritte Experte führt das Jurygespräch des vorangegangenen Vortrags in einem speziell dafür 
vorgesehenen Raum durch. 
 
Die Jury rotiert, sodass jeder Experte jeweils 2 Vorträge bewertet und dann das Jurygespräch 
(während der Darbietung des folgenden Vortrags) durchführt. 
 
Jeder Experte füllt unabhängig ein Bewertungsblatt aus. 
 
Es wird mit Punktzahlen bewertet. Pro Faktor sind 10 Punkte möglich. Es wird mit Punktzahlen mit 
1 Kommastelle juriert (z.B. 8.7). Die Punktzahlen der beiden Juroren werden zusammengezählt 
und ergeben das Gesamtergebnis. 
 
Die Experten können zum Meinungsaustausch miteinander kommunizieren. 
 
Die Punktzahlen der Bewertungsfaktoren sollen wenn immer möglich mit schriftlichen 
Bemerkungen ergänzt werden. 
 
Die Bewertungsfaktoren sind folgende: 
1. Harmonische Reinheit 
2. Dynamik und Balance 
3. Rhythmik und Agogik 
4. Artikulation, Tonkultur und Ausdruck 
5. Interpretation und Gesamteindruck 

 
Folgende Prädikate können vergeben werden: 
  0 – 29 Punkte befriedigend 
30 – 59 Punkte gut 
60 – 83 Punkte sehr gut 
84 – 100 Punkte vorzüglich 

 
Pro Spielkategorie kann 1 mal „vorzüglich mit Auszeichnung“ vergeben werden 
 
Die Teilnehmer der Kategorie Unterhaltungsmusik haben gemäss Akkordeon Schweiz ein 
zusätzliches Pflichtstück aus der entspr. Liste vorzutragen. Die Punktzahlen beider Vorträge 
werden für das Gesamtergebnis durch 2 geteilt. 
 
Die Punktzahlen der Vereine mit „vorzüglich“ werden an der Rangverkündigung bekannt gegeben. 
Alle anderen Punktzahlen werden nicht veröffentlicht. 
 
Es wird kein Festsieger erklärt. 
 
Es wird nur eine gemeinsame Rangliste für beide Unterverbände zusammen erstellt.  
 
Die Unterverbände Ostschweiz und Zürich sind einander ebenbürtig gleichgestellt. 
 
Als „Gäste“ werden alle Vereine bezeichnet, die nicht Mitglied des OAMV oder ZKHMV sind. 
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